
Beschluss: 
Der Rat beschließt, für die Dauer der Wahlperiode des Rates den Ersten Beigeordneten als 
Vertreter des Bürgermeisters im Verhinderungsfall in die Gesellschafterversammlungen der 
Stromnetz Bornheim GmbH & Co. KG sowie der Gasnetz Bornheim GmbH & Co. KG zu ent-
senden.  


